
Safzung 12. BEZ. 1996
für die Erhebun g der Abfallentsorgungs gebühr vom """:'" ;:':"'::':;" " "'

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am .....1..'l''.-0fZ ßgO ' " " aufgrund

$$ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der

dekanotmachung vom 14ju1i 1994iGV.NW.S.666/SGV.NW.2O23), zietzl geändert {rrch Gesetz

vom 20.Mirz 1996 (GV.NW.S. 132), sowie der vorschfuen des Abfallgesetzes für das Land

Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz) vom 21. Juni 1988(GV'NW'S 250)' zuletzt geändert

durch Gesetz vom O7.Februar 199i(GV.NW.S.134) und des Gesetzes zur Förderung der

Kreislaufii,irtschaft und sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfiillen

(Kreislaufir,irtschafts- und Abfallges etz):vom27. SePtemter.1994 (BGBI I, s.2705) sowie der $$ 4

und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21 ' 10' 1969

(6V.NW.S. 7121SGV.NW 6tlO;, zutetzt geändert durch G_esetz vorrt16.72.19;92 (S\ts 2.IS.561)

äie folg"nde Gebuhrensatzung zu $ 22 der satzung über die Abfallentsorgung in der stadt Herten
- uool 2. DEZ. ßg$"t"Hott.o'

$1
Gebührenglaubiger/h1 Gebükentatbestand

(1) Die Stadt Herten erhebt für die Inansprucbnahme der kommunalen Eimichtung

"Abfallentsorgung" eiae Abfallentsorgungsgebühr (=Gebük)'

(2) Durch die Gebühr sind die Kosten der in der Abfallentsorgungssatzung festgelegten Leistungen

und Maßnahmen abgegolten.

Q Z

Gebukänmaßstab

- (1) Maßstab für die Gebüh sind zum einen die Arzatrl und Größe (Grundgebühr)

und zum anderen der Rauminhalt der Restmüllabfallbehälter (Leistungsgebühr) unter

Berücksichtigung der Leerungshäufigkeit.
Für die Biotonne wird eine eigene Gebühr erhoben. Für die Benutzung von Ablallsäcken wird

eine Gebühr je Abfallsack erhoben.

(2) Die Grundgebübr beträgt insgesamt rund 10 % des Gebührenbedarfs. Dabei wird folgende

Bewerfung zugrundegelegt:
80 und l20-Liter-Behälter mit 4-wöchtl. Leerung = O,8fache der Grundgebühr
80 bis 240-Liter-Behälter mit 14{ägl. Leerung : i,Ofache der Grundgebühr
770 und 1.1O0-Liter-Behälter mit 14-täg1. Leerung : 3,5fache der Grundgebuk.

(3) Die Leistungsgebühr beträgt insgesamt rund 90 % des Gebührenbedarfs. Berech:rungsgudlage
ist das auf 2 Wochen bezogene zur Verfugung gestellte Behältervoiumen.

(4) Die Gebühr firr die l20-Liter-Biotonne beträgl jeweils rd. I0 .aÄ der ennittelten Gesamtgebühr
(Grund- und Leistungsgebtihr) eines 120-Liter-Restmüllbehälters mit 14-täglicher Leerung.
Für andere Behältergrößen der Biosamnrlung ist die Gebühr linear anzupassen.



c,

$3
Gebührenpfl ichtiger' Gebührenschuldner

(r)Gebükenpni.l j*.1,1'l:y-"Ji""fi;|f#1":::1",1T.fi :Äi'rll*ä",
izi Gebtikenschuldner tst oer '

"' äirig.n i'-.' 9": -cT:1:ä:lä.Tl*:T*:slinem E,bbuu,echt belastet ist;
b) Erbbauberechtigter' wer

c) Wohnungs"igentümer' '\

d; Nießbraucher;

(3) Mekere Gebükenpflichtige sind Gesamtschuldner'

(4) Für Abfallgemeinschaften güt die entsprechende Regelung der Abfallentsorgungssatzung

(5) Der Gebührenpflichtige hat alle fir die EnechnunS. d11lebtihr erforderlichen Auskün-fte zu

erteilen und zu duiden, ori;;;;ä;;r Stadt äas^Grundstrick betreterq um die

il"ä*tt.*"Otagen festzusteilen und zu überprüten'

s$4
Entstehung' Anderung und irlöschen der Gebührenpflicht

(1)DieGebührenpflichtentstehtmitdemErstendesMonats,deraufdenZeitpunlctfolgt,vondem
an das c.ona'tütt a'iäiti#tn"tg "etfallentsorgungl' angesctrlossen ist'

(2)AadernsichdieGrundlagenfiirdieBerechnurrgderGebühr,somirrdertodererlröhtsichdie
Gebühr vom Erst"o ät'üonutt an" der auf die Änderung folgt'

(3)DieGebuhrenpflichterlischtmitAblaufdesMonats,indemderAbfallbehälterabgemeldetoder
eingezogen worden wird'

;'(4)BeieirremWechseldesGebükenpflichtigenhatderbisherigeGebüluenpflichtigedieGebükbist '' 
Irrn E'nit a"s laufenden Monats zu entrichten

$s
Erhebungszeitraum

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr' Entsteht dieGebükenPflicht erst wäkend ernes
-K;iä;il"t, 

ist Erhebungszeitraum der Rest des Kalenderjahres'

:

'

i



Safzung 12. DEZ 1996
für die Erhebung der Abfallentsorgungsgebühr vom "':':";-;"::'::"""'

Der Rat der stadt Herten hat in seiner Sitzung am ..'.'t"'lt 0EZ 1996 " " " aufgrund

$$T,8undgderGemeirrdeordnungfiirdasLandNordrhein.WestfaleninderFassungder
d.k"*t*u.hong vom t45uli 1994iGV.NW.S.666/SGV.NW.2023), z,;'etz1- geändert Qrrch Gesetz

vom 20.März 1996 (GV.NW.S. 132), sowie der vorschiften des Abfallgesetzes firr das Land

Nortlrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz) vom 21' Juni 1988(GV'NW'S'250)' zuletzt geändert

durch Gesetz vom 07.Februar 19gi(GV.iW.S.134) und des Gesetzes zur Förderung der

Kreislaufir,irtschaft und Sicherung der umwelwertraglichen Beseitigung von Abfä11en

ifr.irfuumirtr*r"ns_ und Abfallies etz)vomzl. September.1994 (BGBI. I, 5.2705) sowie der $S 4

untl 6 des Kommunalabgabengesltzes fitr das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969

(GV.NW.S. 712lSGV.Nw aiol,nletn geuindert durchG-esetzvoo-16'12'19;92 (S\ts 2IS 561)

äie folgende GebUhrensatzung zu $ 22 dir Satzung über die Abfalientsorgung in def Stadt He.ten
- uontl 2. DEZ. ßg$eschlossen:

s1
Gebührengläubigerän, Gebührentatb estand

(i) Die stadt Herten erhebt für die Inanspruchnahme der kommunalen Einrichtung

"Abfalientsorgung' eine Abfallentsorgungsgebühr (=Gebüht'

(2) Durch die Gebühr sind die Kosten der in der Abfailentsorgungssatzung festgelegten Leistungen

und Maßnahmen ab gegolten.

$2
Gebükenmaßstab

- (i) Maßstab fur die Gebühr sind zum einen die Anzahl und Größe (Grundgebühr)

und zum anderen der Rauminhalt der Restmüllabfallbehzilter (Leistungsgebühr) unter

Berücksichtigung der Leerungshäufigkeit.
Für die Biotonne wird eine eigene Gebühr erhoben. Für die Benutzung von Abfallsacken wird

eine Gebühr je Abfallsack erhoben.

(2) Die Grundgebühr beträgt insgesamt rund 10 % des Gebührenbedarfs. Dabei wird folgende

B ewertr:ng zugrundegeleg:
ao unä tzo-Liter-Behälter mit 4-wöchtl. Leerun-q = O,8fache der Grundgebühr

80 bis 24O-Liter-Behälter mit 14-tägl Leerung = 1,0fache der Grundgebühr
?70 und 1.100-Liter-Behälter mit 14-täg1. Leerung : 3,5fache der Grundgebühr'

(3) Die Leistungsgebühr beträgt insgesamt rund 90 % des Gebührenbedarß. Berechrunssemndlase
ist das auf 2 Wochen bezogene zur Verfrigung gestellte Behaltervolumen.

(4) Die Gebrihr fur die i 20-Liter-Biotonne beträg jeweils rd. 1O oÄ der en'nittelten Gesamtgebühf
(Grund- und Leistungsgebühr) eines 120-Liter-Restmüllbehälters mit 14-täglicher Leerung.
Für andere Behältergrößen der Biosammlung ist die Gebühr linear alzupassen.


